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spruch hinzuweisen, dass Doktoren dem niederen Adel gleichgesetzt werden
wollten. Bei der Behandlung der Stéandeversammlungen wurde der Reichs-
tag anscheinend vollig vergessen. Doch das sind Kleinigkeiten, die anzu-
merken fast iiberfliissig erscheint angesichts der Fiille von treffenden For-
mulierungen und von interessanten Hinweisen auf sich stellende Probleme.
Am meisten Freude hat man an der universellen Sicht des Werkes, das
wirtschaftliche und geistesgeschichtliche Aspekte ebenso wie die Verfassungs-
entwicklung zu schildern versteht. Das, was man als ¢«germanische» Tradi-
tion bezeichnen konnte, kommt vielleicht etwas zu kurz, nachdem es lange
Zeit tberbetont worden ist. Erfreulich ist ganz besonders, dass Guenée auf
die Bedeutung des Rechtsdenkens stets wieder hinweist und die rémisch-
rechtlichen und kanonistischen Einfliisse auf das politische Leben und den
Aufbau des Staates an konkreten Beispielen hervorhebt. Wie die Ideen schon
in der Gliederung im Vordergrund stehen, so auch wird ihnen in der Wertung
berechtigterweise der Vorrang eingerdumt, ohne dass dabei die realen
Grundlagen des Lebens {ibergangen werden.

Bernard Guenée bietet uns keine fortlaufende Geschichtserzahlung, wie
man sie von einem Handbuch im tblichen Sinne erwartet; denn er hilt sich
an das im Titel der Reihe ausgesprochene Programm: «L’histoire et ses pro-
blémes.» Damit werden altere Handbiicher nicht iiberfliissig, aber gerade in
dem Aufzeigen der Problematik — ohne dass darunter die Gesamtschau
leidet — liegt der hohe Wert des Buches, das mit Vorteil auch in der Biblio-
thek des Geschichtslehrers Platz finden sollte. Das Buch stellt eine erstaun-
liche Leistung dar.

Basel Karl Mommsen

PreTER EITEL, Die oberschwibischen Reichsstidte vm Zeitalter der Zunftherr-
schaft. Untersuchungen zu ihrer politischen und sozialen Struktur unter
besonderer Beriicksichtigung der Stidte Lindau, Memmingen, Ravensburg
und Ueberlingen. Stuttgart, Miiller & Gréaff, 1970. XVIII/321 S., Tab.
(Schriften zur sidwestdeutschen Landeskunde, 8. Bd.)

Peter Eitel will in seiner von Decker-Hauff betreuten Dissertation
zweierlei Ziele erreichen. Einerseits moéchte er die Untersuchungen von Karl
Otto Miiller aus dem Jahre 1912 fortfithren, welche vornehmlich die &lteren
Verfassungsverhéltnisse der oberschwibischen Reichsstédte klargelegt haben.
Eine vergleichende Verfassungsgeschichte dieser Stadte in dem nicht gerade
kleinen Zeitraum vom beginnenden 14.Jahrhundert bis i{iber die Verfas-
sungséinderungen von 1551/52 hinaus erschien dem Verfasser als wenig ver-
lockendes Ziel; denn er erstrebte die Verfassungswirklichkeit zu erfassen. Um
diesen Plan zu verwirklichen, untersuchte er die wirtschaftlichen Verhéltnisse
des Patriziats und der Ziinfte und bemiihte sich, die Beteiligung der jewei-
ligen Schichten an den stédtischen Amtern festzuhalten. Seine Beobach-
tungen tiber die Amterlaufbahn und «die Verteilung der politischen Macht»
zeigen deutlich, dass auch unter der Zunftherrschaft dem «Patriziat» die
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wichtigsten Funktionen innerhalb der Stadt iibertragen wurden, denn nur
diese Schicht verfiigte iiber die notwendigen materiellen Mittel, um sich der
stédtischen Politik widmen zu koénnen. Das gilt weitgehend auch fiir die
wenigen wirklich hervortretenden Ziunftler, die ebenfalls bedeutende Ver-
mogenswerte angehduft hatten. So sind die Auswertung der Steuerbiicher
und die Aufteilung ihrer Angaben nach Ziinften sicherlich der wertvollste
Teil dieser Arbeit. Zahlreiche vergleichende Tabellen erleichtern den Uber-
blick, der allein in den im Anhang verdffentlichten «Amterlisten» verloren
geht, da er die Amtsinhaber in alphabetischer Reihenfolge auffiihrt und
ihre Amter mit Siglen zusammenfasst. Dadurch entsteht ein chronologisches
Durcheinander, das in einem Personenregister eine zusétzliche und gern
gesehene Ergiinzung gewesen wiire, aber als Amterliste ist diese Zusammen-
stellung nur mit grosser Miihe zu benutzen, da man beispielsweise fiir Mem-
mingen unter 603 Namen jene heraussuchen muss, die in einem gesuchten
Jahre zwischen 1446 und 1570 als Amtsinhaber angefiihrt sind. Eine Kon-
trolle der Vollstéindigkeit oder das Erkennen allfalliger Irrtiimer oder
Druckfehler ist bei dieser Darstellungsart kaum moéglich. Memmingen soll
nach dem Text 12 Ziinfte besessen haben, in der Auflésung der Abkiir-
zungen erscheinen aber nur 11, es werden aber 12 Siglen verwendet. Es
diirfte vor allem von der lokalen Forschung bedauert werden, dass diese
Amterlisten nicht in einer andern Form gedruckt wurden.

Auch ohne die im grossen und ganzen exakten Angaben Eitels war man
sich seit jeher klar, dass die «Patrizier» auch unter der Zunftherrschaft
einen wesentlichen Einfluss auf die Stadtherrschaft ausgeliibt haben. Eitels
zahlenméssige Angaben sind jedoch hochst eindrucksvoll und heben den
Einfluss der Oberschicht kraft ihrer materiellen Méglichkeiten deutlich her-
vor. Uber die Zusammensetzung der «Patrizier» berichtet Eitel zwar einiges,
aber seine Untersuchungen bleiben hier an der Oberfliche, da er eine genea-
logische Betrachtung der einzelnen fithrenden Familien unterlassen hat und
sich eigentlich nur auf die Steuerlisten abstitzt. Zwischen Kaufleuten und
Krimern wird zudem nicht streng geschieden. So erfahren wir nichts iiber
den Anteil der Kaufleute und des stddtischen Adels an dieser Schicht.
In einem knappen Exkurs geht er allerdings auf die Verdnderungen ein, die
die Reformation und die Verfassungsénderungen Karls V. mit sich brach-
ten. Doch auch hier betonte der Verfasser das statische Element, so dass
aus der Arbeit uber die innerhalb zweier Jahrhunderte eingetretenen Wand-
lungen so gut wie nichts hervorgeht.

Das trifft ebenfalls fiir den verfassungsgeschichtlichen Teil zu, der sich
auf die allernotigsten Angaben beschrinkt. Da der Rezensent die Quellen-
lage fiir diese Stédte nicht geniigend kennt, befiirchtet er irrealistische
Wunschtréume zu verlangen, wenn er bekennen muss, dass auf Grund dieser
Arbeit die Verfassungsverhiltnisse der genannten Stéddte recht dunkel blei-
ben. Schon das recht spite Einsetzen der Ratslisten zeigt, dass die Quellen-
lage alles andere als gut ist, aber manche Erscheinung hitte sich wohl ge-
nauer erkldren lassen. Obgleich sich Eitel auf Horst Rabe beruft, «dass es
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einen einheitlichen Typ einer Ratsverfassung weder in den ober- noch in den
niederschwiibischen Reichsstédten gegeben habe», so wiren doch hin und
wieder Analogieschliisse nicht nur zulissig gewesen. Trotz vielfacher Unter-
schiede sind doch die Elemente, aus denen die stédtischen Verfassungen
sich zusammensetzen, an vielen Orten anzutreffen und die Parallelen und
Ahnlichkeiten springen iiberall in die Augen.

So dirfte Eitels Ansicht, dass es in Lindau und Ravensburg keine
Gemeinde gegeben habe, weil diese mit dem grossen Rat identisch gewesen
sei, sicherlich auf einem Irrtum beruhen, den er von Miiller iibernommen
hat. Seine Belege fiir diese Ansicht sind dirftig und zudem in keiner Weise
zwingend. Ebenso mdéchte man zur Ansicht, dass der grosse Rat erst als
Verfassungsinstitution der Zunftherrschaft geschaffen worden sei (S. 50 f.),
ein grosses Fragezeichen setzen. Auch sollte zwischen Wahl und Vor-
schlagsrecht unterschieden werden. Bedauerlicherweise unterlédsst es Hitel,
fir die Verfassungsverhiltnisse ebenfalls jene Stéddte vergleichsweise heran-
zuziehen, die seiner soziologischen Untersuchung eine erfreuliche Breite des
Blickwinkels vermitteln. Sowohl tber St. Gallen, wo er sich auf Peyers
Darstellung stiitzt, wie fir Schaffhausen, wo er Ammann benutzt, wiren
Darstellungen greifbar, die auch tiber die Verfassungsentwicklung geniigend
aussagen wiirden. Seltsam erscheint es, dass Ziirich, welches mit den Boden-
seestéidten und damit auch mit den zu ihnen gehdrenden Stédten Ober-
schwabens enge Beziehungen aufrechterhielt, weder fir die Verfassungs-
entwicklung noch fiir die soziologischen Teile herangezogen wird. Werner
Schnyders Editionen scheinen aber nicht nur Eitel unbekannt geblieben
zu sein, da sie in Zeiten erschienen, in denen man in Deutschland fir
auslindische Literatur keine Devisen bewilligte.

Die kritischen Bemerkungen gehéren zur Aufgabe des Rezensenten, sollen
jedoch eher die Grenzen der interessanten Untersuchung aufzeigen, als die
Arbeit an sich bem#ngeln. Obwohl man dies Buch nicht ohne Kritik be-
nutzen sollte, stellt es einen wertvollen Beitrag zur inneren Struktur-
geschichte des Spétmittelalters und der frithen Neuzeit dar. Quellenlage
und Arbeitsmethode fithren zwar zu einer mehr statischen Sicht der Ver-
hiltnisse und vernachléssigen die Entwicklungen etwas, aber gerade deshalb
erhalten wir ein auf das Wesentliche beschrinktes Bild der grundsétzlichen
Strukturen. Sowohl fiir die Verfassungsgeschichte als auch fiir die Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte sollte der Band herangezogen werden.

Basel Karl Mommsen

Worreane W. ScHURLE, Das Hospital zum Heiligen Geist in Konstanz.
Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte des Hospitals im Mittelalter. Sigma-
ringen, Thorbecke, 1970. 150 S. (Konstanzer Geschichts- und Rechts-
quellen, XVII.)

In den letzten Jahrzehnten sind die Spitéler auf vermehrtes Interesse
der Geschichtsforschung gestossen, zumal seit Siegfried Reickes Werk iiber

161



	Die oberschwäbischen Reichsstädte im Zeitalter der Zunftherrschaft. Untersuchungen zu ihrer politischen und sozialen Struktur unter besonderer Berücksichtigung der Städte Lindau, Memmingen, Ravensburg und Ueberlingen [Peter Eitel]

